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202.  
Einsetzung einer Berufungskommission zur Besetzung der Stelle einer/eines Vertragsprofes-
sors/Vertragsprofessorin für Subatomare Physik 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 23 Abs. 1 UOG 1993 eine Berufungs-
kommission zur Besetzung des Planpostens eines/einer Vertragsprofessors/Vertragsprofessorin für 
Subatomare Physik eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 Prof. Dr. Wolfgang Hollik (Universität München) 
 Prof. Dr. Alfred Bartl (Universität Wien) 
 Univ.-Prof. Dr. Christian Lang 
 Univ.-Prof. Dr. Walter Pötz 
 Univ.-Prof. Dr. Heinz Krenn 
 O.Univ.-Prof. Dr. Falko Netzer 
die Mittelbauvertreter: 
 Ao. Univ.-Prof.  Mag. Dr. Ulrich Hohenester 
 Ao. Univ.-Prof. Dr. Willibald Plessas 
 Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Schweiger 
  
 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 16. Juli 2003. 
Redaktionsschluss: Dienstag, 8. Juli 2003. 
E-mail-Adresse: mitteilungsblatt@uni-graz.at 
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die Studierenden: 
 Christian Meisenbichler 
 Katharina Berger 
 Philipp Huber 
 
In der konstituierenden Sitzung am 8. 4.2003 wurde Herr 
 

Univ.-Prof. Dr. Christian Lang 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 

 
 
 
 
203. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Norbert Watzinger 
Der Dekan der Medizinischen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitationskommis-
sion für Herrn 
 

Dr. med. univ. Norbert Watzinger 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 O.Univ.-Prof. Dr. Günter Krejs 
 Univ.-Prof. Dr. Ernst Pilger 
 Univ.-Prof. Dr. Werner Aberer 
 O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Denk 
 O.Univ.-Prof. Dr. Gerald Maurer (Universität Wien) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Otmar Pachinger (Universität Innsbruck) 
die Mittelbauvertreter/innen: 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn 
 Ass.-Ärztin Dr. Brigitte Santner 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Jörg Stein 
die Studierenden: 
 Christoph Thöringer 
 Katharina Steiner 
 Andrea Seebacher 
 
In der konstituierenden Sitzung am 12. Mai 2003 wurde Herr 
 

Univ.-Prof. Dr. Werner Aberer 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Wurm 
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204. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. Johannes Brandau 
Der Dekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilita-
tionskommission für Herrn 
 

Dr. Johannes Brandau, 
 
der um Erteilung der Venia für das Fach „Sozialpädagogik“ angesucht hat, eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren/in: 
 Univ.-Prof. Dr. Bernhard Hackl 
 Univ.-Prof. Dr. Johanna Hopfner 
 O.Univ.-Prof. Dr. Helmut Konrad 
 Prof. Dr. Gerhard W. Lauth (Universität Köln) 
 Univ.-Prof. Mag. Dr. Ingo Peyker 
 Univ.-Prof. Dr. Kurt Salamun 
 Univ.-Prof. Dr. Josef Scheipl 
 Prof. Dr. Werner Thole (Universität Kassel) 
die Mittelbauvertreter/in: 
 Univ.-Ass. Dr. Arno Heimgartner 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter Rossmann 
 VAss. Dr. Annette Sprung 
 VAss. Dr. Michael Wrentschur 
die Studierenden: 
 Marlene Eibel 
 Martin Madlmayr 
 Marlene Sajowitz 
 Barbara Trinkl 
 
In der konstituierenden Sitzung am 13. 6.2003 wurde Herr 
 

Univ.-Prof. Dr. Kurt Salamun 
 
zum Vorsitzenden und Frau 
 

Univ.-Prof. Dr. Johanna Hopfner 
 
zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

 
Der Dekan: 
Höflechner 

 
 
 
 
 
 
205. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Mag. Dr. Wolfgang Ring 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitations-
kommission für Herrn 
 

Mag. Dr. Wolfgang Ring 
 
eingesetzt. 
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Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 Prof. Dr. A.K. Louis (Universität Saarbrücken) 
 Prof. Dr. Andreas Kirsch (Universität Karlsruhe) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Franz Kappel 
 O.Univ.-Prof. Dr. Karl Kunisch 
 O.Univ.-Prof. Dr. Ludwig Reich 
 Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Schappacher 
die Mittelbauvertreter: 
 Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Mag. Dr. Alfred Geroldinger 
 Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gunther Peichl 
 Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Math. Dr. Stefan Volkwein 
die Studierenden: 
 Susanna Becksteiner 
 Daniela Gutschi 
 Christian Mayer 
 
In der konstituierenden Sitzung am 16. 6.2003 wurde Herr 
 

O.Univ.-Prof. Dr. Franz Kappel 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 

 
 
 
 
206. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Mag. Dr. Alfio Borzi 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitations-
kommission für Herrn  
 

Mag. Dr. Alfio Borzi 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrich Langer (Universität Linz) 
 Prof. Dr. Volker Schulz (Universität Trier) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Franz Halter-Koch 
 O.Univ.-Prof. Dr. Franz Kappel 
 O.Univ.-Prof. Dr. Karl Kunisch 
 Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Schappacher 
die Mittelbauvertreter: 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Georg Propst 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Jens Schwaiger 
 Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Math. Dr. Stefan Volkwein 
die Studierenden: 
 Susanna Becksteiner 
 Daniela Gutschi 
 Thomas Waldner 
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In der konstituierenden Sitzung am 16. 6.2003 wurde Herr 
 

O.Univ.-Prof. Dr. Franz Halter-Koch 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 

 
 
 
 
207. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. Norbert I. Kömle 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitations-
kommission für Herrn 
 

Dr. Norbert Kömle 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 Prof. Tilman Spohn (Universität Münster) 
 Prof. Eberhard Grün (Universität Heidelberg) 
 Univ.-Prof. Dr. Franz Aussenegg 
 O.Univ.-Prof. Dr. Georg Hoinkes 
 Univ.-Prof. Dr. Heinz Krenn 
 O.Univ.-Prof. Dr. Falko Netzer 
die Mittelbauvertreter: 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Reinhart Leitinger 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Max Lippitsch 
 Ass.-Prof. Mag. Dr. Erich Putz 
die Studierenden: 
 Mag. Thomas Penz 
 Mag. Erika Kaufmann 
 Mag. Martin Leitner 
 
In der konstituierenden Sitzung am 16. 6.2003 wurde Herr 

 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Krenn 

 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 
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208. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Mag. Dr. Walter Keller 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitations-
kommission für Herrn 
 

Mag. Dr. Walter Keller 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 Univ.-Prof. Dr. Peter Schuster (Universität Wien) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Michael Breitenbach (Universität Salzburg) 
 Univ.-Prof. Dr. Kai-Uwe Fröhlich 
 O.Univ.-Prof. Dr. Christoph Kratky 
 Univ.-Prof. Dr. Heinz Sterk 
 Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zechner 
die Mittelbauvertreter/in: 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Ulrike Wagner 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Volker Ribitsch 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Günther Koraimann 
die Studierenden: 
 Astrid Gruber 
 Gernot Zarfel 
 Julia Spanring 
 
In der konstituierenden Sitzung am 16. 6.2003 wurde Herr 
 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Sterk 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 

 
 
 
 
 
209. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Kroutil 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitations-
kommission für Herrn 
 

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Kroutil 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 O.Univ.-Prof. Dr. Klaus Kulbe (Universität für Bodenkultur Wien) 
 Univ.-Prof. Dr. Franz Stelzer (Technische Universität Graz) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Kurt Faber 
 Univ.-Prof. Dr. Sepp Kohlwein 
 Univ.-Prof. Dr. Gert Kollenz 
 Univ.-Prof. Dr. Heinz Sterk 
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die Mittelbauvertreter/in: 
 Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Kappe 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Stadlbauer 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Ulrike Wagner 
die Studierenden: 
 Mag. Doris Dallinger 
 Jennifer Kremsner 
 Alenka Lengar 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18. 6.2003 wurde Herr 
 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Sterk 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 

 
 
 
 
 
210. 
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Mag. Dr. Klaus Zangger 
Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät hat gemäß § 28 Abs. 2 UOG 1993 eine Habilitations-
kommission für Herrn 
 

Mag. Dr. Klaus Zangger 
 
eingesetzt. 
Dieser Kommission gehören an: 
die Professoren: 
 Prof. Dr. Robert Konrat (Universität Wien) 
 Prof. Dr. Paul Rösch (Universität  Bayreuth) 
 O.Univ.-Prof. Dr. Ernst Haslinger 
 O.Univ.-Prof. Dr. Kurt Faber 
 O.Univ.-Prof. Dr. Christoph Kratky 
 Univ.-Prof. Dr. Heinz Sterk 
die Mittelbauvertreter/in: 
 Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Ulrike Wagner 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Georg Uray 
 Ao.Univ.-Prof. Dr. Walter Fabian 
die Studierenden: 
 Katharina Nöbauer 
 Liiana de Campo 
 Leila Khatai 
 
In der konstituierenden Sitzung am 18. 6.2003 wurde Herr 
 

O.Univ.-Prof. Dr. Kurt Faber 
 
zum Vorsitzenden der Kommission gewählt. 
 

Der Dekan: 
Hoinkes 
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211. 
Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft; Bekanntgabe des Leiters bzw. Wahl des 
Stellvertreters des Leiters 
Gemäß § 46 Abs. 4 UOG 1993 (ex lege) übernahm ab 1. Oktober 2002 Herr 
 

Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter Trummer 
 
die Leitung des Instituts für Neutestamentliche Bibelwissenschaft für den Rest der laufenden Funkti-
onsperiode. 
In der am 18. 10.2002 durchgeführten Wahl wurde Herr 
 

Univ.-Doz. Mag. Dr. Josef Pichler 
 
zum Stellvertreter des Leiters gewählt. 

 
Der Institutsleiter: 

Trummer 
 
 

212. MITTEILUNGEN 
 
212.1 Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät; Ausschreibung der Leistungssti-
pendien im Kalenderjahr 2003  
Im selbständigen Wirkungsbereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz gelangen für das Studienjahr 2002/2003 Leistungsstipendien gemäß §§ 
57ff StudFG (BGBl 305/1992 idf BGBl 142/2000), nach folgenden Kriterien zur Ausschreibung: 
 
Vergabegrundsätze  
Leistungsstipendien können Studierenden mit österreichischer Staatsbürgerschaft (bzw. Gleichstel-
lung) ordentlicher sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Studien, die nach Maßgabe der Studien-
vorschriften hervorragende Studienleistungen erbracht haben, auf deren Antrag zuerkannt werden. 
Ein Leistungsstipendium darf Euro 700,-- nicht unterschreiten und Euro 1.500,-- nicht überschreiten. 
Die Zuerkennung erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung durch den Vizestudiendekan 
O.Univ.-Prof. Dr. Max Haller. Ein Rechtsanspruch auf ein Leistungsstipendium besteht nicht. Die Ver-
gabe ist von der sozialen Bedürftigkeit des Bewerbers unabhängig. 
Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind in § 2 bis § 5 (Begünstigter Personenkreis, § 17 bis § 19 
(günstiger Studienerfolg, Anspruchsdauer, Verlängerungsgründe) und § 57 bis § 61 (Leistungsstipen-
dien) des Studienförderungsgesetzes 1992 enthalten. 
 
Beurteilungszeitraum und Bewerbungsfrist 
Beurteilungszeitraum: 1.10.2002 – 30.9.2003 
Bewerbungsfrist:             1. – 31. 10.2003 
 
Sollten im Beurteilungszeitraum mehrere Bewerber die Voraussetzungen erfüllen, so erfolgt die Zuer-
kennung an jene Bewerber, die im Beurteilungszeitraum die besten Studienleistungen – beurteilt nach 
dem Notendurchschnitt – erbracht haben. 
 
Bewerbungen um Zuerkennung von Leistungsstipendien sind innerhalb der Bewerbungsfrist im SOWI-
Dekanat mit folgenden Unterlagen einzureichen: 
- ausgefülltes Antragsformular (im Dekanat bzw. über die Homepage des SOWI-Dekanats als 

download-file erhältlich)  
- Allgemeine Bestätigung des Studienerfolges (erhältlich in der Studien- und Prüfungsabteilung) 
- falls notwendig, Kopien sämtlicher Diplomprüfungszeugnisse bzw. Rigorosenzeugnis,  

aktuelles Studienblatt 
- bei Überschreitung der Studiendauer ein entsprechender Nachweis 
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Richtlinien für Leistungen innerhalb des Studienjahres 2002/2003 
Bewertung des Studienerfolges - Mindestanforderungen 
Der Nachweis hervorragender Studienleistungen kann von Studierenden erbracht werden durch: 
- die Einhaltung der Anspruchsdauer (das ist die gesetzlich vorgesehene Studienzeit zuzüglich 

eines weiteren Semesters) des jeweiligen Studienabschnittes; eine Verlängerung der An-
spruchsdauer kann nur unter Berücksichtigung allfälliger wichtiger Gründe (§§ 18, 19 StudFG) 
erfolgen, 

- einen Notendurchschnitt der zur Beurteilung herangezogenen Fachprüfungen lt. Studienplan, 
Lehrveranstaltungen und wissenschaftlichen Arbeiten von mindestens 2,0, 

- einen Nachweis von mind. 16 Semesterstunden pro Studienjahr mittels allgemeiner Be-
stätigung des Studienerfolgs für alle Diplomstudien der SOWI-Fakultät, 

- einen Nachweis von mind. 8 Semesterstunden bzw. im 2. Studienjahr einen Nachweis über 
die approbierte Dissertation für das Doktoratsstudium SOWI. 

 
Weitere Informationen zur Vergabe von Leistungsstipendien erhalten Sie im Dekanat, bei Frau Hand-
ler, bzw. über die Homepage des Dekanats http://www.kfunigraz.ac.at/sowi/start.html . 
 
 
212.2 Bundeskanzleramt; neues Informationsservice der Sektion III im Bundesintranet 
Am 28. Mai 2003 wurde ein neues Web-Service des Bundeskanzleramtes im Bundesintranet unter der 
Adresse oeffentlicher-dienst.intra.gv.at. (IP-Adresse: 193.58.210.80) in Betrieb genommen. Unter 
dieser Adresse finden sich nun auch alle jene Informationen, die bisher unter 
http://www.bmols.intra.gv.at. zu finden waren. 
 
 
MITTEILUNGEN DES BÜROS FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 
Tel.: (0316) 380-2210 bis –2214 und –1245 bis –1249 
 
Die Mitteilungen des Büros für Internationale Beziehungen sind unter der Rubrik „Aktuelles“ auf der 
Homepage des BIB zu finden: 

http://international.uni-graz.at  
 

Im Büro für Internationale Beziehungen gehen außerdem laufend aktuelle Informationen und Antrags-
unterlagen zu den diversen EU-Mobilitäts- und Forschungsprogrammen, zu Auslandsstipendien sei-
tens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie sonstigen geförderten Aus-
landsaufenthalten und Förderungspreisen ein, die auf der Webseite nur auswahlartig angeführt wer-
den können. Ebenso erhältlich sind im BIB Informationen zu Seminaren, Kongressen, Tagungen, Kur-
sen, Lehrgängen, Praktika, Sommerschulen und Sprachkursen im Ausland sowie diverse, für den 
internationalen Bereich relevante Fachzeitschriften. Bei Interesse bitte sich direkt im Büro für Interna-
tionale Beziehungen zu informieren. 
 

Der Universitätsdirektor: 
i.V. Mandl 

 
 

http://www.kfunigraz.ac.at/sowi/start.html
http://www.bmols.intra.gv.at./
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213. AUSSCHREIBUNG VON STELLEN UND PLANSTELLEN 
 
Die Karl-Franzens-Universität Graz strebt die Erhöhung des Frauenanteils an und fordert des-
halb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.  
 
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. Dabei gilt: wenn Bewerbe-
rinnen, die für die angestrebte Planstelle gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewer-
ber, vorhanden sind, sind diese solange vorrangig aufzunehmen, bis der Anteil der Frauen an 
der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten (in Besoldungsgruppe/Entlohnungsschema/Ver-
wendungs- und Entlohnungsgruppe aber auch bei Unterteilung in Funktionsgruppen innerhalb 
der betreffenden Gruppe) an der Universität mindestens 40% beträgt. 
 
An der Karl-Franzens-Universität Graz sind davon folgende Bereiche betroffen: 
 

Universitätsprofessuren 
Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten  
und Staff Scientists (§§49l-49v VBG) 
Assistenzärztinnen und Assistenzärzte (§§ 49l-49r VBG) 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§§ 6-6g AbgG) 
VWGR L1 
Sondervertrag § 36 VBG 
VWGR A1, VWGR A4, VWGR A5, VWGR P2, VWGR P3, VWGR P4, VWGR K6,  
VB v5, VB h2, VB k6 
SV ADV Gruppe 1, SV ADV Gruppe 2, SV ADV Gruppe 3, SV ADV Gruppe 4 

 
Sollte sich keine Frau bewerben, muss u. U. die Ausschreibung wiederholt werden. Dies führt 
zu einer Verlängerung des Auswahlverfahrens. Bewerbungen im Zuge der ersten Ausschrei-
bung werden bei der Auswahl weiterhin berücksichtigt. 
 
Bewerbungen (mit Lebenslauf und Zeugnissen) sind unter Angabe der Kennzahl in der Zentra-
len Verwaltung - Personalabteilung , 8010 Graz, Universitätsplatz 3, einzureichen. 
 
 
213.1 Freie Stellen für Assistentinnen und Assistenten sowie Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Wissenschaftliche Mitarbeiter 
 
 

Vorbehaltlich der budgetären Bedeckbarkeit gelangen folgende Stellen zur Ausschreibung: 
 
 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 
 
1 halbe Stelle einer Assistentin oder eines Assistenten (befristete Ersatzkraft) am Institut für Völker-
recht und Internationale Beziehungen voraussichtlich zu besetzen ab 01. August 2003 bis 31. Dezem-
ber 2003. 
Aufnahmebedingungen: Doktorat der Rechtswissenschaften oder eine dem Doktorat gleich zu wer-
tende wissenschaftliche Befähigung. 
Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Ausgezeichnete Englischkenntnisse, Dissertation bzw. 
vertiefte Kenntnisse im Fachbereich Völkerrecht, Erfahrung im Bereich Bibliotheksarbeit, zusätzliche 
Fremdsprachenkenntnisse (Französisch), EDV-Kenntnisse. 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Juli 2003 (Kennzahl: 23/107/99) 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
 
1 Stelle einer Assistentin oder eines Assistenten (befristete Ersatzkraft) am Institut für Pharmakogno-
sie voraussichtlich zu besetzen ab 21. August 2003 bis 31. Mai 2004. 
Aufnahmebedingungen: Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Naturwissenschaften oder eine dem 
Doktorat gleich zu wertende wissenschaftliche Befähigung. 
Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Kenntnisse in der Arzneipflanzenforschung. 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Juli 2003 (Kennzahl: 23/106/99) 
 
 
213.2 Freie Planstellen für Allgemeine Universitätsbedienstete 
 

Vorbehaltlich der budgetären Bedeckbarkeit gelangen folgende Stellen zur Ausschreibung: 
 
 

Geisteswissenschaftliche Fakultät 
 
1 Planstelle einer Sekretärin oder eines Sekretärs (befristete Ersatzkraft, v3) am Institut für Sportwis-
senschaften voraussichtlich zu besetzen ab 01. November 2003. 
Erforderliche Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Sehr gute EDV-Kenntnisse, Fähigkeiten zum selbst-
ständigen Arbeiten erwünscht. 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Juli 2003 (Kennzahl: 24/77/99) 
  
 

Naturwissenschaftliche Fakultät 
 
1 Planstelle einer Chemisch-Technischen Assistentin oder eines Chemisch-Technischen Assistenten 
(befristete Ersatzkraft, v2/2) am Institut für Molekularbiologie, Biochemie und Mikrobiologie voraus-
sichtlich zu besetzen ab 01. Juli 2003. 
Erforderliche Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Reifeprüfung, abgeschlossene Ausbildung zur/zum 
Chemotechniker/Chemotechnikerin bzw. zur/zum medizinisch-technischen Analytikerin/medizinisch-
technischen Analytiker. 

Ende der Bewerbungsfrist: 23. Juli 2003 (Kennzahl: 24/79/99) 
 
 
213.3 Ausschreibung von außeruniversitären Planstellen 
Bundesministerium für Finanzen 
Das Bundesministerium für Finanzen sucht für den Fachbereich Budget AbsolventInnen wirtschafts-
wissenschaftlicher Studienrichtungen für ReferentInnenstellen in den Bereichen 
- EU-Haushalt und EU-Finanzen 
- Forschung & Technologie, Wirtschaftsförderung und nationale & EU-Agrarpolitik 
- Inneres, Justiz und Landesverteidigung 
- Bildung, Wissenschaft, EU-Struktur- Kohäsionspolitik 
Einen Absolventen/eine Absolventin der Rechtswissenschaften für eine ReferentInnenstelle im Be-
reich 
- Haushalts- und Förderungsrecht. 
Die genauen Ausschreibungsbedingungen sind unter www.bmf.gv.at/ministerium/stellen einzusehen. 
Bewerbungsfrist: 18. Juli 2003. 
 

Der Universitätsdirektor: 
i.V. Mandl 

 
 

http://www.bmf.gv.at/ministerium/stellen
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MITTEILUNGSBLATT
DER 

KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
 

 

 

Studienjahr 2002/2003                                                                                      Ausgegeben am 2. 7.2003 

 
Mitteilungen der Karl-Franzens-Universität Graz gemäß UG 2002 

 
.214. Provisorische Satzung der Karl-Franzens-Universität Graz gem. UG 2002; Wahlordnung der RektorIn/des Rektors 
  
 
214.  
Provisorische Satzung der Karl-Franzens-Universität Graz gem. UG 2002;  
Wahlordnung der RektorIn/des Rektors 
§ 1. Wahl der Rektorin oder des Rektors durch den Universitätsrat 
(1) Der Universitätsrat hat aus dem Vorschlag des Gründungskonvents die Rektorin oder den 

Rektor zu wählen. 
(2) Besteht der Vorschlag des Gründungskonvents nur aus einer Person, entscheidet der Univer-

sitätsrat per Beschluss, ob die Rektorin/der Rektor gewählt wird oder ob der Vorschlag des 
Gründungskonvents abgelehnt wird. Bei Ablehnung des Vorschlages ist diese zu begründen 
und an den Gründungskonvent zu übermitteln. 

(3) Besteht der Vorschlag des Gründungskonvents aus zwei oder drei Personen, hat die Auswahl 
der Rektorin oder des Rektors aus dem Vorschlag des Gründungskonventes durch Wahl zu 
erfolgen, wobei die Mehrheit (Prostimmenauszählung) entscheidet. 

(4) Erlangt keine Bewerberin oder kein Bewerber in erster Wahl die Mehrheit, erfolgt ein zweiter 
Wahldurchgang, in welchem jene Person zur Rektorin bzw. zum Rektor gewählt ist, welche 
die höchste Anzahl an Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. 

(5) Kommt es bei der Stichwahl lt. (4) erneut zu Stimmengleichheit, entscheidet das Los zwischen 
den beiden Personen der Stichwahl. 

(6) Das Ergebnis der Wahl ist den Mitgliedern des Gründungskonventes unverzüglich mit Be-
gründung mitzuteilen. 

(7) Wird vom Universitätsrat – ausgenommen im Falle einer Ablehnung lt. (2) – bis zum 30. Juni 
2003 keine Rektorin oder kein Rektor gewählt, ist der Vorschlag des Gründungskonventes für 
eine Ersatzvornahme gem. § 121 (22) UG 2002 zu übermitteln. 

 
 
§ 2. Abschluss des Arbeitsvertrages und der Zielvereinbarung 
(1) Die oder der Vorsitzende des Universitätsrates hat die Gewählte oder den Gewählten unver-

züglich zu Verhandlungen über den Arbeitsvertrag und die Zielvereinbarung einzuladen. 
(2) Wird ein Arbeitsvertrag abgeschlossen, hat dies die oder der Vorsitzende des Universitätsra-

tes im Mitteilungsblatt zu verlautbaren. 
 
 
 
 
 



 - 296 - 

§ 3. Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
(1) Dieser Teil der provisorischen Satzung tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Mittei-

lungsblatt der Karl-Franzens-Universität in Kraft. 
(2) Er tritt am Tag des Inkrafttretens der endgültigen, vom Senat beschlossenen Satzung außer 

Kraft. 
 

Der Vorsitzende des Gründungskonvents: 
Höflechner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druck und Verlag der Zentralen Verwaltung der Karl-Franzens-Universität Graz 
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